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Der Widerstand gegen das faktische 
Monopol der Hausärzte aus dem § 73 b 
SGB V bleibt ungebrochen. Trotz der 
Ankündigung von Bundesgesundheits-
minister Philipp Rösler, die Einkünfte aus 
zukünftigen Verträgen zur Hausarztzen-
trierten Versorgung auf das Niveau des 
KV-Honorars zu begrenzen, wird weiter-
hin gefordert, das Vertragsmonopol des 
Hausärzteverbandes zu beseitigen. Denn 
die aktuellen Reformpläne der Bundes-
regierung gingen in die falsche Richtung, 
hieß es in einer Pressemitteilung des 
Bundesverbandes Deutscher Internisten 
(BDI) Anfang August.

Die Internisten fühlen sich bei der 

 derzeit bestehenden Gesetzeslage 

übergangen und behaupten, dass die 

haus ärztliche Versorgung ohne haus-

ärztliche Internisten nicht realisier-

bar sei. Immerhin würden sie 20 % der 

hausärztlichen Versorgung überneh-

men. Daher müssten Internisten in den 

Vertragskonzepten berücksichtigt wer-

den. „Wir brauchen in der Versorgung 

einen Vertragswettbewerb, ohne dass 

einzelne  Teilnehmer bevorzugt  werden“, 

sagte der  Präsident des BDI, Wolfgang 

 Wesiack. Er  forderte die Politik auf, 

§ 73 b SGB V neu zu  definieren.

Kinderärzte: Hausarztmodell für 
Kassen zu kostspielig

Auch Kinder- und Jugendärzte haben 

das Hausarztmodell kritisiert. In der 

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte 

Hausarztzentrierte Versorgung

Internisten und Kinderärzte gegen das Monopol  
bei der Hausarztzentrierten Versorgung

Kinderärzte-Verbandspräsident Wolfram 

Hartmann, das Modell sei für die Kran-

kenkassen kostspielig. Vor allem die 

kontaktunabhängige Pauschale, die in 

den Verträgen zur Hauszentrierten Ver-

sorgung vorgesehen ist, sei ungerecht-

fertigt. Denn sie vergüte Leistungen, 

„die keine sind“. Dies führe nach Hart-

manns Einschätzung zu unnötigen Aus-

gaben in Millionenhöhe.

Sollte die Honorarbegrenzung für die 

künftigen Hausarztverträge tatsächlich 

beschlossen werden, dürfte der Anreiz 

zum Abschluss für die Hausärzte deut-

lich sinken, prognostizierten Versor-

gungsexperten. Die Entscheidung fällt 

im Bundeskabinett voraussichtlich in 

der 4. Septemberwoche.  wul
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